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DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

1017/64-IV 2/79 

An den 

2Lf031A.8 

1979 -Olt- 3 0 
?.:u :l459 JJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wie n 

zur Zahl 2459/J-NR/1979 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Na­
tionalrat Dkfm. Dr. Frauseher und Genossen vom 12.3.1979, 
Z 2459/J-NR/1979, betreffend strafrechtliche Verfolgung 
eines Pornohändlers in der Stadt Salzburg, beantworte 
ich wie folgt: 

Zu 1.-3.: 
Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich auf 

meine das selbe Strafverfahren betreffende Anfragebeant­
wortung zur Z 234o/J-NR/1979 vom 14. März 1979 zur Anfra­
ge der Abgeordneten Dkfm. Dr. Frauseher und Genossen, be­
treffend strafrechtliche Verfolgung eines Pornohändlers 
in der Stadt Salzburg. 

Bei der auf Anordnung des Untersuchungsrichters am 
13.1 .1979 durchgeführten Hausdurchsuchung'\'rurden mehrere 
pornographische Druclnverke vorgefunden und gerichtlich 
sichergestellt. Die gerichtliche Voruntersuchung "/lUrde 
in·der Zwischenzeit auf Grund von Nachtragsanzeigen auf 

\ 

Antrag der Staatsanwal tschaft Linz auf '\'lei tere Fakten aus-
gedehnt. In diesem Zusammenhang ,rurden ",eitere pornographi­
sche Druckschriften gerichtlich beschlagnahmt. Die Vorun­
tersuchung ist noch nicht abgeschlossen. 

24. April 1979 
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